
 
 
Diese Haustür (Außenansicht) war über mehrere Monate Gegenstand eines Streitfalles. 
(Quelle: Walter Heinrichs) 
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Unscheinbare Kratzer sind kein 
Schaden 
Schadensbeschreibung 
Bei diesem Fall, den der Gutachter für das Gericht begutachten sollte, ging es zuerst um 
die Frage, ob eine Haustür sach- und fachgerecht eingebaut worden war. Es handelte 
sich dabei um eine Aluminium-Haustür, DIN rechts, mit einem Glasausschnitt und einer 
Glasscheibe. 

Die Tür hatte drei Bänder und einen Briefeinwurfschlitz. Die umlaufenden Spaltmaße 
zwischen Tür und Rahmen waren überall identisch. Die Tür ließ sich problemlos öffnen 
und schließen. Der Einbau war augenscheinlich einwandfrei erfolgt. 

Ob der Einbau der Haustür von außen und von innen „dampfdiffusionstechnisch“ mit den 
richtigen Dichtbändern ausgeführt worden war, konnte der Gutachter ohne eine 
Bauteilöffnung nicht einschätzen. Da aber an der Haustür-Innenseite am Mauerwerk 
keine Nassstellen erkennbar waren, konnte von einer fachgerechten Abdichtung 
ausgegangen werden. Auch zu dem sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente 



Luftschichtdicke) des verwendeten Silikons konnte der Gutachter keine Aussage treffen. 
(sd-Wert ist ein Maß für den Widerstand, den ein Material der Verdunstung von Wasser 
entgegensetzt.) 

Beim Ortstermin konnte der Sachverständige an der Tür keine Schäden feststellen, die 
behoben werden müssten. Der Einbau der Tür war augenscheinlich nicht zu beanstanden 
und der Fall konnte „zu den Akten gelegt“ werden. 

Nach etwa sechs Monaten hatte der Sachverständige den Fall wieder auf dem Tisch. 
Jetzt war die Fragestellung des Beweisbeschlusses nicht mehr der Einbau, sondern 
Kratzer und Mängel in der Lackierung. Die Tür war immer noch die gleiche. 

Bei erneut angesetztem Ortstermin war eine „neutrale unvoreingenommene 
Inaugenscheinnahme“ aber nicht mehr möglich, da die Schäden allesamt mit einer 
„Hinweis-Beklebung“ versehen waren. Bei sehr genauem Hinsehen war dann tatsächlich 
an den markierten Stellen die Andeutung eines Kratzers oder eine minimale 
Beschädigung zu erkennen. 

Allerdings waren diese Punkte ohne eine entsprechende Markierung erst durch 
intensives, längeres Suchen zu erkennen, teilweise erst nachdem man sich hingekniet 
hatte. Diese Beanstandungen waren aus dem normalen Sichtfeld heraus gar nicht 
wahrzunehmen. 

Fehleranalyse und -bewertung 

 
 
Richtig: Selbst bei sehr genauem Hinsehen waren kaum Fehler zu erkennen, wie hier an der 
Klemmleiste. An der Sägekante war keine Farbbeschichtung vorhanden. Aus drei Metern 
Betrachtungsabstand war das gar nicht zu erkennen. (Quelle: Walter Heinrichs) 
 
 
Zur Beantwortung solchen Fragen der visuellen Beurteilung von organisch beschichteten 
(lackierten) Aluminium-Oberflächen gibt es Beurteilungskriterien. Beurteilt werden 
insbesondere die Quantität und Qualität von·Kratern, Blasen, Einschlüssen, 
Abplatzungen, Farbabläufern, Orangenhaut, Glanzunterschieden, Farbabweichungen, 



Schleifriefen, Dellen, Schweißnähten, halbzeugbedingten Unebenheiten und 
fertigungsbedingten mechanischen Beschädigungen. 

Die Betrachtungsabstände betragen fünf Meter bei Außenbauteilen und drei Meter bei 
Innenbauteilen. Die Prüfung der Außenbauteile soll bei diffusem Tageslicht erfolgen. 
Innenbauteile werden bei normaler (diffuser) Beleuchtung senkrecht zur Oberfläche 
betrachtet. 

Die „Hinzunehmenden Unregelmäßigkeiten“ sind Merkblättern beziehungsweise dem 
Fachregelwerk zu entnehmen. Nicht erfasst sind bandbeschichtete Oberflächen (Coil-
Coating), chemische Beschädigungen durch äußere Einwirkung nach dem Einbau, 
handwerklich ausgeführte Beschichtungen nach dem Einbau und 
Ausbesserungsanstriche. 

Schadensvermeidung und -beseitigung 

 
 
Der überkritische Kunde hatte an der Tür (hier die Innenansicht) an allen vermeintlichen 
Beschädigungen auffällige Aufkleber angebracht. (Quelle: Walter Heinrichs) 
 
Bei einer Betrachtung der Haustür-Innenseite aus drei Meter Entfernung und der 
Außenseite aus fünf Meter Entfernung konnte keinerlei Beeinträchtigung, die außerhalb 
des Norm-Bereiches liegt, erkannt werden. Die Tür war auch hinsichtlich der angeblichen 
Beschädigungen der Oberfläche nicht zu beanstanden. 

Damit konnte der Sachverständige den Fall ein zweites Mal zum Gericht zurückschicken 
und wieder „zu den Akten legen“. 

 

Nach wiederum sechs Monaten bekam der Sachverständige den Fall zum dritten Mal 
vom Gericht auf den Tisch. Jetzt sollte er sich mich mit den Fragen des unterlegenen 
Anwalts auseinandersetzen. Dieser warf ihm nun vor parteiisch und damit befangen zu 
sein. 



Die Antwort des Sachverständigen war, dass es für die visuelle Begutachtung von 
Fehlstellen eindeutige Richtlinien gibt. Für eine Bewertung nach diesen Richtlinien ist es 
absolut erforderlich, mit einem unvoreingenommenem „Auge“ die Oberfläche inspizieren 
zu können. Das war leider durch die Anbringung sehr großer Markierungen nicht mehr 
möglich. Seine Wortwahl einer „neutralen Inaugenscheinnahme“ war daher auch 
weiterhin nicht als Verstoß gegen eine Parteivorteilsnahme zu werten, sondern lediglich 
als Feststellung, dass seine Urteilskraft bei der Begutachtung der beanstandeten Kratzer 
als neutralen Gutachter negativ beeinflusst war. 

Dann kam vom Anwalt der Vorwurf, dass der Gutachter darauf hinweisen muss, dass an 
dem streitgegenständlichen zu begutachteten Bauteil, keine Veränderungen, sei es 
durch Anbringen von Klebepfeilen oder sonstigem, von einer Partei vorzunehmen wären. 

Allerdings dürfte in der Rechtsprechung klar sein, dass bei einem selbstständigen 
Beweisverfahren keine Veränderungen oder Hervorhebungen von möglichen 
Schadstellen eine objektive Begutachtung zu Gunsten einer Partei beeinflussen dürfen. 
Selbstverständlich dürfte klar sein, dass das strittige Objekt in seinem 
Ursprungszustand belassen wird. 

Zuletzt wollte der Anwalt noch einen Befangenheitsantrag stellen, weil der 
Sachverständige dem Gericht mitgeteilt hatte, dass er keine „neutrale“ Begutachtung 
mehr durchführen könne. 

Vielmehr ist es aber seine Pflicht als öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger das Gericht auf diesen Umstand seiner „eingeschränkten 
Wahrnehmung“ des möglichen Schadensbildes hinzuweisen. 

 

 
Autor Walter Heinrichs Metallbauermeister Walter Heinrichs aus Simmerath ist von der 
Handwerkskammer Aachen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für 
das Metallbauerhandwerk. Er ist European Welding Specialist, Vorsitzender der 
Fachgruppe Metallbau/ Stahlbau/Schweißen im Fachverband Metall Nordrhein-
Westfalen, Mitglied im DIN-Normenausschuss Bauwesen NA 005-09-86 AA – Treppen 
und Geländer, Sachverständiger im BVTG – Bundesverband Treppen- und Geländerbau 
e.V. und Sachverständiger im BVS – Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter 
sowie qualifzierter Sachverständige e.V. 


